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Anordnung 
über die Auflösung der gemeinschaftlichen 

Jugendgerichte.

Vom 5. Januar 1960
Zur weiteren Vervollkommnung und Vereinfachung 

der Arbeit des Staatsapparates und zur weiteren Durch
setzung des Prinzips des demokratischen Zentralis
mus ist die Auflösung der gemeinschaftlichen Jugend
gerichte notwendig geworden, um in Jugendstrafsachen 
die enge Zusammenarbeit der Justizorgane mit den ört
lichen Staatsorganen und den gesellschaftlichen Organi
sationen zu fördern. Deshalb wird folgendes angeordnet: |

§ 1
Die gemeinschaftlichen Jugendgerichte werden mit 

Wirkung vom 31. Januar 1960 aufgelöst.

§ 2
Für die Durchführung von Jugendstrafsachen sind 

die Kreisgerichte nach den Bestimmungen des Jugend
gerichtsgesetzes vom 23. Mai 1952 (GBl. S. 411) und der 
Strafprozeßordnung vom 2. Oktober 1952 (GBl. S. 997) 
zuständig.

§ 3
Die für die gemeinschaftlichen Jugendgerichte ge

wählten Schöffen werden ab 1. Februar 1960 bei den 
Kreisgerichten tätig, in deren Zuständigkeitsbereich sie 
gewählt wurden.

§ 4
Die bei den bisherigen Jugendgerichten anhängigen 

Jugendstrafsachen gehen in dem Stand, in dem sie sich 
am 31. Januar 1960 befinden, an die zuständigen Kreis
gerichte über.

§ 5
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

i (2) Am 31. Januar 1960 treten außer Kraft:
j 1. die Anordnung vom 30. April 1953 über die Bil

dung gemeinschaftlicher Jugendgerichte (GBl. 
S. 651);

! 2. die Anordnung vom 28. August 1954 über die Bil
dung eines gemeinschaftlichen Jugendgerichts in 
Dresden (ZB1. S. 481);

j 3. die Anordnung vom 15. Februar 1956 über die Bil
dung eines gemeinschaftlichen Jugendgerichts in 
Jena (GBl. I S. 220).

Berlin, den 5. Januar 1960

Der Minister der Justiz
I. V.: Dr. T o e p 1 i t z 

Staatssekretär

Berichtigung

Auf Grund einer drucktechnisch schlechten Wieder
gabe wird darauf hingewiesen, daß es im § 1 der Zwei
ten Verordnung vom 27. November 1959 über die Ver
besserung der Leistungen der Sozialversicherung (GBl. I 
S. 905) richtig heißen muß:

, „...ein Hausgeld in Höhe von 80®/o des Kranken-
i geldes."
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